
Beteiligung &
Mitbestimmung
Das Wahlalter wird auf mindestens 16 Jahre abgesenkt.

Echte, institutionalisierte Mitspracherechte für junge Menschen
werden ausgebaut. Beteiligung knüpft dabei an kindliche sowie
jugendliche Lebenswelten an und Beteiligungsprozesse erfolgen
zielgruppenbezogen und differenzsensibel.

Die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen werden immer
und in allen politischen Bereichen mitgedacht. Die junge
Generation muss die Folgen heutiger politischer Entscheidungen
tragen und hat das Recht darauf, einen Einfluss darauf zu nehmen,
insbesondere auf Klima- und Umweltpolitik, Sozialpolitik und die
Folgen demografischer Entwicklung. Zudem braucht es einen
Ausbau formeller und informeller Partizipationsmöglichkeiten für
junge Menschen sowie die Berücksichtigung
migrationsgesellschaftlicher Generationenunterschiede.

Kinder- und Jugendrechte werden vollumfänglich in der
Landesverfassung verankert. So wird deren Schutz und Förderung
rechtlich gestärkt.

Wir fordern:


